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(54) Tor

(57) Die Erfindung betrifft ein Tor mit einem zwischen
einer Schließstellung, in der es eine durch eine Laibung
begrenzte Wandöffnung verschließt, und einer die Wan-
döffnung freigebenden Öffnungsstellung bewegbaren
Torblatt und einer in der Schließstellung des Torblatts
einen Übergang zwischen dem Torblatt und der die Lai-
bung aufweisenden Wand bildenden Übergangsanord-
nung, die eine etwa parallel zur der dem damit zu ver-
schließenden Raum in der Schließstellung abgewandten

äußeren Begrenzungsfläche des Torblatts verlaufende
Außenfläche aufweist, wobei dem Torblatt mindestens
ein bezüglich dessen äußerer Begrenzungsfläche fest-
legbares Überbrückungselement zur Überbrückung ei-
nes Abstands zu einer äußeren Wandfläche der die Öff-
nung aufweisenden Wand und/oder der Außenfläche der
Übergangsanordnung in einer senkrecht dazu verlaufen-
den Richtung zugeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Tor mit einem zwi-
schen einer Schließstellung, in der es eine durch eine
Laibung begrenzte Wandöffnung verschließt, und einer
die Wandöffnung freigebenden Öffnungsstellung be-
wegbaren Torblatt und einer in der Schließstellung des
Torblatts einen Übergang zwischen dem Torblatt und der
die Laibung aufweisenden Wand bildenden Übergangs-
anordnung, die eine etwa parallel zur der dem damit zu
verschließenden Raum in der Schließstellung abge-
wandten äußeren Begrenzungsfläche des Torblatts ver-
laufende Außenfläche aufweist.
[0002] Tore dieser Art werden bspw. in Form von sog.
Sektionaltoren verwirklicht. Bei diesen Sektionaltoren
besteht das Torblatt aus einer Mehrzahl von bezüglich
senkrecht zu der . Bewegungsbahn zwischen der
Schließstellung und der Öffnungsstellung verlaufenden
Schwenkachsen verschwenkbaren Torblattelementen.
[0003] Die Bewegung des Torblatts eines Sektional-
tors wird mit Hilfe von Führungsschienen geführt, welche
einen etwa parallel zu den seitlichen Rändern des Tor-
blatts in der Schließstellung verlaufenden, etwa senk-
recht verlaufenden Abschnitt, einen parallel zu den seit-
lichen Rändern des Torblatts in der Öffnungsstellung ver-
laufenden horizontalen Führungsschienenabschnitt und
einen die beiden geradlinig horizontal bzw. vertikal ver-
laufenden Führungsschienenabschnitte miteinander
verbindenden bogenförmigen Führungsschienenab-
schnitt aufweisen.
[0004] Die Übergangsanordnung entsprechender To-
re dient einerseits zum Abdichten des Übergangs zwi-
schen dem Torblatt und der Laibung in der Schließstel-
lung und andererseits zum Befestigen der vertikalen Füh-
rungsschienen. Dazu weisen herkömmliche Sektionalto-
re Übergangsanordnungen in Form von sogenannten
seitlichen Zargenholmen, die regelmäßig als Winkelpro-
file aus Stahlblech ausgeführt sind, üblicherweise einen
die Führungsschiene aufweisenden Führungsschienen-
schenkel, einen etwa parallel dazu verlaufenden und ggf.
zusammenwirkend mit einem Dichtungsstreifen zum Ab-
dichten des Übergangs zwischen Torblatt und Laibung
dienenden Dichtungsschenkel und einen den Führungs-
schienenschenkel mit dem Dichtungsstreifen verbinden-
den und vorzugsweise die Außenfläche der Übergangs-
anordnung bildenden Verbindungsschenkel auf, wobei
sich der Dichtungsschenkel ausgehend von dem Verbin-
dungsschenkel in Richtung auf das Torblatt in der
Schließstellung erstreckt, so daß Verbindungsschenkel,
Führungsschienenschenkel und Dichtungsschenkel ins-
gesamt ein U-Profil mit einem verkürzten seitlichen
Schenkel, dem Dichtungsschenkel, bilden. Die Befesti-
gung des so ausgeführten seitlichen Zargenholms be-
züglich der Laibung kann entweder über den Führungs-
schienenschenkel oder über den Verbindungsschenkel
erfolgen.
[0005] In beiden Fällen ist die äußere Begrenzungs-
fläche des Torblatts in der Schließstellung bezüglich der

dem mit dem Torblatt zu verschließenden Raum abge-
wandten Außenfläche der die Öffnung aufweisenden
Wand versetzt angeordnet, so daß genügend Platz für
die Dichtungsanordnung zwischen einer die Außenflä-
che der Wand aufweisenden Ebene und der die äußere
Begrenzungsfläche des Torblatts in der Schließstellung
aufweisenden Ebene verbleibt, ohne daß der seitliche
Zargenholm dazu über die Laibung hinaus in den Außen-
raum ragen muß.
[0006] Bei der Gestaltung moderner Gebäude werden
einerseits aus ästhetischen Gründen, andererseits aber
auch zur Bereitstellung einer ausreichenden Wärme-
oder Schalldämmung gesonderte Fassadenelemente
auf die die Wandöffnung aufweisende Wand aufgesetzt.
Dabei wird es im besonderen beim Aufsetzen von Fas-
sadenelementen zu ästhetischen Zwecken oft als stö-
rend empfunden, daß das Torblatt in der Fassade er-
kennbar bleibt.
[0007] Zur Beseitigung des Mangels wurde bereits vor-
geschlagen, gesonderte Fassadenelemente zur Verklei-
dung des Torblatts einzusetzen, mit denen erreicht wer-
den kann, daß der Abstand zwischen der äußeren Be-
grenzungsfläche des Torblatts in der Schließstellung und
der Außenwand überbrückt wird, so daß das Torblatt
nicht mehr als solches erkennbar ist, solange es sich in
der Schließstellung befindet, weil die auf das Torblatt auf-
gesetzten gesonderten Fassadenelemente mit den üb-
rigen Fassadenelementen fluchten.
[0008] Diese Lösung gestalterischer Probleme hat
sich allerdings als problematisch erwiesen, weil dazu ge-
sonderte Fassadenelemente für den Bereich der Torblät-
ter bereitgestellt werden müssen.
[0009] Angesichts der vorstehend beschriebenen Pro-
bleme liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, Tore
bereitzustellen, die es ermöglichen, ein gewünschtes Er-
scheinungsbild einer Fassade bereitzustellen, ohne da-
für gesonderte Fassadenelemente für den Bereich des
Torblatts zu benötigen.
[0010] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-
ne Weiterbildung der bekannten Tore gelöst, die im we-
sentlichen dadurch gekennzeichnet ist, daß dem Torblatt
mindestens ein bezüglich dessen äußerer Begrenzungs-
fläche festlegbares Überbrückungselement zur Über-
brückung eines Abstands zu einer Außenwandfläche der
die Öffnung aufweisenden Wand und/oder der Außen-
fläche der Übergangsanordnung in einer senkrecht dazu,
also zur Außenfläche bzw. zur äußeren Begrenzungsflä-
che verlaufenden Richtung zugeordnet ist.
[0011] Die Erfindung geht auf die verblüffend einfache
Erkenntnis zurück, daß es zum Erhalt der gewünschten
gestalterischen Wirkung ausreicht, einfach herstellbare
und am Torblatt befestigbare Überbrückungselemente
bereitzustellen, mit denen der Versatz zwischen Außen-
wandfläche und äußerer Begrenzungsfläche des Tor-
blatts überbrückt werden kann, weil derartige Überbrük-
kungselemente durch die daran zu befestigenden Fas-
sadenelemente vollständig verdeckt werden, so daß die-
se ohne großen Aufwand hergestellt und an der äußeren
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Begrenzungsfläche des Torblatts befestigt werden kön-
nen.
[0012] Weiter hat es sich im Rahmen der Erfindung als
vorteilhaft erwiesen, daß es keiner Änderungen des Tor-
blatts selbst bedarf, um die gewünschte gestalterische
Wirkung herbeizuführen. Auch ist keine Änderung der
Übergangsanordnung zur Überbrückung des Abstands
zwischen dem Torblatt und der die Öffnung aufweisen-
den Wand erforderlich. In diesem Zusammenhang hat
es sich überraschenderweise gezeigt, daß die auf die
äußere Begrenzungsfläche des Torblatts aufgesetzten
Überbrückungselemente den Bewegungsablauf der To-
re, insbes. auch der Sektionaltore, mit gelenkig mitein-
ander verbundenen Torblattelementen nicht behindern,
sofern eine ausreichende Höhe der zu verschließenden
Öffnung zur Verfügung gestellt werden kann. Insgesamt
kann so im Rahmen der Erfindung die gewünschte ge-
stalterische Wirkung unter Verwendung einfacher Bau-
elemente zur Befestigung ggf. aufwendiger aber zur Ver-
kleidung der übrigen Fassade ohnehin vorhandener Fas-
sadenelemente an dem Torblatt verwirklicht werden.
[0013] Wie vorstehend bereits im Zusammenhang mit
bekannten Toren erläutert, kann die Übergangsanord-
nung einen bezüglich der Laibung festlegbaren seitlichen
Zargenholm mit mindestens einer daran befestigten und
zur Führung der Torblattbewegung zwischen der Öff-
nungsstellung und der Schließstellung dienenden Füh-
rungsschiene und einer Dichtungsanordnung zum Ab-
dichten des Übergangs zwischen der äußeren Begren-
zungsfläche des Torblatts und der Übergangsanordnung
bzw. der die Laibung aufweisenden Wand aufweisen.
Dabei kann der bspw. als Winkelprofil aus Stahlblech
verwirklichte Zargenholm herkömmlicher Tore unverän-
dert übernommen werden, also einen bezüglich der Lai-
bung festlegbaren und ggf. die Führungsschiene aufwei-
senden Führungsschienenschenkel, einen etwa parallel
dazu verlaufenden Dichtungsschenkel und einen den
Führungsschienenschenkel mit dem Dichtungsschenkel
verbindenden und vorzugsweise die Außenfläche bilden-
den Verbindungsschenkel aufweisen, wobei sich der
Dichtungsschenkel ausgehend von dem Verbindungs-
schenkel in Richtung auf das Torblatt in der Schließstel-
lung erstreckt und der Zargenholm insgesamt entweder
im Bereich des Führungsschienenschenkels oder im Be-
reich des Verbindungsschenkels bezüglich der Laibung
festgelegt werden kann.
[0014] Eine Befestigung des Zargenholms im Bereich
des Verbindungsschenkels ist beispielhaft in der DE 10
2008 028 678 dargestellt. Der Offenbarungsgehalt dieser
Schrift wird hinsichtlich einer möglichen Befestigung des
Zargenholms an der die Laibung aufweisenden Wand
hiermit durch ausdrückliche Inbezugnahme in diese Be-
schreibung aufgenommen.
[0015] Im Rahmen der Erfindung ist es allerdings be-
vorzugt, wenn der Zargenholm im Bereich des Führungs-
schienenschenkels an einer Laibungsfläche befestigt
wird, die senkrecht zu dem Torblatt in der Schließstellung
bzw. bei Sektionaltoren senkrecht zu den Schwenkach-

sen verläuft. Konstruktiv und aus gestalterischen Grün-
den hat es sich als besonders zweckmäßig erwiesen,
wenn die Außenfläche mit der Wandfläche fluchtet.
[0016] Ähnlich wie bei herkömmlichen Zargenholmen
kann der Dichtungsschenkel der Zargenholme erfin-
dungsgemäßer Tore an seinem dem Verbindungsschen-
kel abgewandten Rand eine zum Aufnehmen eines auch
nach Anbringung des Überbrückungselements und ggf.
der Fassadenelemente daran in der Schließstellung an
die äußere Begrenzungsfläche des Torblatts anlegbaren
Dichtungsstreifens ausgelegte Nut aufweisen. Der Zar-
genholm kann insgesamt in Form eines kaltverformten
Stahlblechs verwirklicht werden, wobei die Nut durch ent-
sprechende Faltungen des Zargenholms hergestellt wer-
den kann.
[0017] Wie vorstehend im Zusammenhang mit be-
kannten Toren bereits erläutert, kann die Erfindung mit
besonderem Vorteil bei sogenannten Sektionaltoren ein-
gesetzt werden, bei denen das Torblatt eine Mehrzahl
von bezüglich senkrecht zu seiner Bewegungsbahn zwi-
schen der Öffnungsstellung und der Schließstellung ver-
laufenden Schwenkachsen gegeneinander verschwenk-
baren Torblattelementen aufweisen. Die Torblattele-
mente können bspw. in Form von sogenannten Sandwi-
chelementen verwirklicht werden, bei denen ein Schaum
kern zwischen zwei Metallschalen aufgenommen ist. Im
besonderen bei Industrietoren, deren Integration in be-
sonders gestaltete Fassaden von besonderer Bedeu-
tung sein kann, hat es sich allerdings als vorteilhaft er-
wiesen, wenn mindestens ein Torblattelement eine Rah-
menkonstruktion mit mindestens zwei parallel zu den
Schwenkachsen verlaufenden Querstreben und minde-
stens zwei, vorzugsweise drei oder mehr senkrecht dazu
verlaufenden Verbindungsstreben aufweist, wobei vor-
zugsweise mindestens ein Überbrükkungselement etwa
parallel zu den Verbindungsstreben verläuft und an der
Torblattaußenseite lösbar an mindestens einer Querstre-
be und/oder mindestens einer Verbindungsstrebe fest-
legbar ist.
[0018] Insbesondere bei erfindungsgemäßen Toren in
Form von Sektionaltoren hat es sich im Sinne einer Er-
höhung der Variabilität bei der Anbringung von Fassa-
denelementen als zweckmäßig erwiesen, wenn minde-
stens ein Überbrückungselement verschiebbar, insbes.
in einer etwa parallel zu den Querstreben verlaufenden
Richtung verschiebbar, bezüglich dem Torblattelement
festlegbar ist. Das Überbrückungselement kann dann in
Abhängigkeit von der gewünschten Befestigungsstelle
des Fassadenelements daran in eine entsprechende
Stellung geschoben und dort arretiert werden, ohne daß
es sich bei der Verschiebung von dem Torblatt bzw. dem
Torblattelement löst. Dadurch wird die Montage erfin-
dungsgemäßer Tore vereinfacht.
[0019] Die insbes. bei Sektionaltoren gewünschte Ver-
schiebbarkeit der Überbrückungselemente kann kon-
struktiv besonders einfach verwirklicht werden, wenn
mindestens ein bezüglich dem Torblatt festlegbares und
sich vorzugsweise etwa parallel zu einer Querstrebe er-
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streckendes Führungselement vorgesehen ist, längs
dem das Überbrückungselement verschiebbar und bzgl.
dem es vorzugsweise festlegbar ist.
[0020] Das Führungselement kann bspw. in Form ei-
nes U-Profils mit einem Verbindungsschenkel und zwei
sich von entgegengesetzten Rändern des Verbindungs-
schenkels in einer sich etwa senkrecht dazu erstrecken-
den Richtung verlaufenden Außenschenkeln ausgeführt
sein, wobei die dem Verbindungsschenkel abgewandten
Ränder der Außenschenkel aufeinander zu abgebogen
sind, so daß ein nahezu geschlossener Raum zwischen
Verbindungsschenkel, Außenschenkeln und den aufein-
ander zu gebogenen Rändern entsteht, der nur längs
eines sich zwischen den Rändern der Außenschenkel
erstreckenden Schlitzes geöffnet ist. Die Überbrük-
kungselemente können daran mit Hilfe einer das Über-
brückungselement und ein in den von dem Führungsele-
ment gebildeten Raum aufgenommenes Formstück
durchsetzenden Schraube befestigt werden, wobei das
Formstück sich bei Anziehen der Befestigungsschraube
einerseits an die Außenschenkel und andererseits an die
aufeinander zu abgebogenen Ränder der Außenschen-
kel anlegt, um so eine kraftschlüssige Festlegung der
Überbrückungselemente bezüglich der Führungsele-
mente zu erreichen. Das Führungselement selbst kann
ebenfalls auf das Torblatt, insbes. die Querstreben, auf-
geschraubt sein.
[0021] Bei Konstruktionen mit Verbindungsstreben
und Querstreben kann der Zwischenraum zwischen den
einzelnen Streben der Rahmenkonstruktion durch geeig-
nete Füllungen, wie etwa Verglasungen, aber auch an-
dere gestalterische Elemente ausgefüllt sein. Diese Fül-
lungen sind ggf. im Zusammenhang mit der sonstigen
Fassadengestaltung unvorteilhaft. Daher können die
Füllungen unter Verwendung erfindungsgemäßer Kon-
struktionen durch an den Überbrückungselementen be-
festigte Fassadenelemente abgedeckt werden.
[0022] Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen,
wenn die Überbrückungselemente und/oder Führungs-
elemente lösbar an der Rahmenkonstruktion festgelegt
werden können. Dazu kann mindestens eine Querstrebe
und/oder mindestens eine Verbindungsstrebe eine Ge-
windebohrung zum Aufnehmen einer das Überbrük-
kungselement und/oder Führungselement durchsetzen-
den Befestigungsschraube bzw. eines entsprechenden
Schraubbolzens aufweisen.
[0023] Zum Befestigen der Überbrückungselemente
und/oder Führungselemente an einer entsprechenden
Rahmenkonstruktion kann das Überbrückungselement
und/oder Führungselement einfach auf die äußere Be-
grenzungsfläche des Rahmens aufgesetzt und mit Hilfe
der Befestigungsschraube daran befestigt werden.
[0024] Im Zusammenhang mit der Füllung von Rah-
menkonstruktionen werden oft Anlagestreifen einge-
setzt, die an den Streben der Rahmenkonstruktion befe-
stigt oder einstückig damit ausgeführt sind und zum An-
legen ggf. plattenförmiger Füllungen dienen. Diese An-
lagestreifen können sich über die gesamte Höhe

und/oder die gesamte Breite der Streben erstrecken. Zur
Erhöhung der Flexibilität der Anbringung der Überbrük-
kungselemente und/oder Führungselemente hat es sich
als zweckmäßig erwiesen, wenn mindestens ein Über-
brückungselement und/oder Führungselement an min-
destens einem Anlagestreifen lösbar festlegbar ist. Dazu
kann der Anlagestreifen von einer zum Aufnehmen einer
Befestigungsschraube dienenden Ausnehmung durch-
setzt sein. Die Befestigung der Überbrükkungselemente
und/oder Führungselemente kann bei diesen Konstruk-
tionen auch so erfolgen, daß die Befestigungsschraube
bzw. der Befestigungsbolzen die Ausnehmung in dem
Anlagestreifen durchsetzt und durch Einsatz einer Befe-
stigungsmutter festgelegt wird.
[0025] Wie eingangs bereits im einzelnen erläutert, er-
möglicht die erfindungsgemäße Konstruktion eine gefäl-
lige Fassadengestaltung unter Verwendung einfacher
Bauelemente. Dazu kann mindestens ein Überbrük-
kungselement in Form eines Hohlprofils, insbes. Alumi-
niumhohlprofils, mit zwei parallel zueinander verlaufen-
den und jeweils von einer zum Aufnehmen einer Befe-
stigungsschraube dienenden Ausnehmung durchsetz-
ten Wandung verwirklicht sein, wobei die Ausnehmun-
gen in den Wandungen auf einer gemeinsamen senk-
recht zu den Wandungen verlaufenden Geraden liegen,
so daß die Befestigungsschraube das Überbrückungs-
element in einer senkrecht zur äußeren Begrenzungsflä-
che des Torblatts in der Schließstellung verlaufenden
Richtung durchsetzt.
[0026] Zur Ermöglichung einer besonders einfachen
Festlegung des Überbrückungselements und/oder Füh-
rungselements an dem Torblattelement kann die Aus-
nehmung in der dem mit dem Torblatt zu verschließen-
den Raum abgewandten Wandung einen größeren
Durchmesser aufweisen als die Ausnehmung in der dem
mit dem Torblatt zu verschließenden Raum zugewand-
ten Wandung. In diesem Fall kann die Befestigungs-
schraube durch die erste Öffnung einfach durchgeführt
werden und ein Werkzeug, wie etwa ein Schraubenzie-
her, zum Einschrauben dieser Schraube eingesetzt wer-
den, während die Öffnung in der dem mit dem Torblatt
zu verschließenden Raum zugewandten Wandung mit
einem geringeren Durchmesser so berandet ist, daß ein
Schraubenkopf bzw. Bolzenkopf ggf. unter Zwischen-
schaltung einer geeigneten Beilagscheibe in Anlage an
die von der Öffnung durchsetzte Wandung gelangt.
[0027] Im Hinblick auf die Gewährleistung einer stö-
rungsfreien Torblattbewegung hat es sich als sinnvoll er-
wiesen, wenn die Länge des Überbrückungselements
geringer ist als die Höhe des Torblattelements in einer
parallel zu den Verbindungsstreben verlaufenden Rich-
tung.
[0028] Wie der vorstehenden Erläuterung erfindungs-
gemäßer Tore zu entnehmen ist, weisen erfindungsge-
mäße Tore vorzugsweise mindestens ein an dem Über-
brückungselement vorzugsweise lösbar befestigtes Fas-
sadenelement auf.
[0029] Nachstehend wird die Erfindung unter Bezug-
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nahme auf die Zeichnung, auf die hinsichtlich aller erfin-
dungswesentlichen und in der Beschreibung nicht näher
herausgestellten Einzelheiten ausdrücklich verwiesen
wird, erläutert. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine Darstellung eines Torblattelements eines
erfindungsgemäßen Tors,

Fig. 2 ein Überbrückungselement des in Fig. 1 dar-
gestellten Tors,

Fig. 3 eine Darstellung eines Torblattelements eines
erfindungsgemäßen Tors gemäß einer zweiten
Ausführungsform der Erfindung und

Fig. 4 ein Sektionaltor nach dem Stand der Technik.

[0030] Das in Fig. 4 dargestellte Sektionaltor umfaßt
ein Torblatt mit einer Vielzahl von in einer Rahmenkon-
struktion ausgeführten Torblattelementen 10 und einer
insgesamt mit 50 bezeichneten Übergangsanordnung in
Form eines seitlichen Zargenholms. Der seitliche Zar-
genholm umfaßt einen Führungsschienenschenkel 52,
an dem eine Führungsschiene 60 befestigt ist, einen
Dichtungsschenkel 54 mit einer zur Aufnahme eines
Dichtstreifens 62 dienenden Nut 56 sowie einen den Füh-
rungsschienenschenkel 52 mit dem parallel dazu verlau-
fenden Dichtungsschenkel 54 verbindenden Verbin-
dungsschenkel 58, dessen äußere Begrenzungsfläche
14 mit der äußeren Wandfläche 80 der die zu verschlie-
ßende Öffnung aufweisenden Wand fluchtet. Auf die Au-
ßenwand 80 sind Fassadenelemente 82 aufgesetzt.
Ebenso sind auf die äußere Begrenzungsfläche 14 des
Torblattelements 10 Fassadenelemente 12 aufgesetzt.
Allerdings weisen die Fassadenelemente 12 eine we-
sentlich größere Dicke auf als die Fassadenelemente 82,
so daß der Abstand zwischen der äußeren Begrenzungs-
fläche 14 und der Außenwand 80 in einer senkrecht dazu
verlaufenden Richtung derart überbrückt wird, daß die
äußere Begrenzungsfläche 14 der Fassadenelemente
12 mit der äußeren Begrenzungsfläche 14 der Fassa-
denelemente 82 fluchtet.
[0031] Bei der in Fig. 1 dargestellten Anordnung von
Torblattelementen erfindungsgemäßer Tore sind Über-
brückungselemente 30 auf die äußere Begrenzungsflä-
che 14 des eine Rahmenkonstruktion aufweisenden Tor-
blattelements 10 aufgesetzt. Jedes der Überbrückungs-
elemente 30 ist lösbar an Querstreben 16 der Rahmen-
konstruktion befestigt. Dazu weisen die Überbrückungs-
elemente 30 Bohrungen 32 auf, durch die Verbindungs-
schrauben bzw. Schraubbolzen geführt und zur Befesti-
gung der Überbrückungselemente 30 an den Querstre-
ben 16 des Torblattelements 10 in Gewindebohrungen
eingeführt werden können, die in den Querstreben 16
vorgesehen sind oder durch selbstschneidende Schrau-
ben in die Querstreben 16 geschnitten werden. Die Quer-
streben 16 der Rahmenkonstruktion sind über Verbin-
dungsstreben 18, die senkrecht zu den Querstreben 16

verlaufen, miteinander verbunden. Zwischen den Ver-
bindungsstreben 18 und den Querstreben 16 ist ein
Raum freigelassen, der durch eine Füllung, wie etwa eine
transparente Scheibe, gefüllt werden kann. Auf die Über-
brückungselemente 30 können Fassadenelemente glei-
cher Dicke wie die Fassadenelemente 82 aufgesetzt wer-
den. Es ist bei der Gestaltung der Fassade darauf zu
achten, daß die Teilung der Fassadenelemente 82 in ver-
tikaler Richtung mit der Höhe der Torblattelemente 10
kompatibel ist, so daß eine durchgehende Fuge zwi-
schen aufeinanderfolgenden Fassadenelementen 82
auch im Bereich der Torblattelemente 10 fortgesetzt wird.
Die Fuge verläuft dann in horizontaler Richtung zwischen
den gelenkig miteinander verbundenen Torblattelemen-
ten 10.
[0032] Wie in Fig. 2 erkennbar ist, sind die Überbrük-
kungselemente 30 bei der in der Zeichnung dargestellten
Ausführungsform der Erfindung als Hohlprofile mit im we-
sentlichen rechteckförmigem Querschnitt ausgeführt.
Gegenüberliegende Wandungen, von denen eine an der
äußeren Begrenzungsfläche 14 des Torblattelements 10
angelegt wird und die andere dem mit dem Torblatt zu
verschließenden Raum abgewandt ist, sind von Bohrun-
gen 32 durchsetzt, welche auf einer senkrecht zu den
Wandungen verlaufenden Geraden liegen, so daß die
Bohrungen 32 von Schrauben durchgriffen werden kön-
nen. Dabei ist die Bohrung 32 in der dem zu verschie-
ßenden Raum abgewandten Wandung mit einem größe-
ren Durchmesser ausgeführt als die Bohrung 32 in der
an die äußere Begrenzungsfläche 14 des Torblattele-
ments 10 anzulegenden Wandung.
[0033] Die in Fig. 3 dargestellte Ausführungsform der
Erfindung unterscheidet sich im wesentlichen dadurch
von der in den Fig. 1 und 2 dargestellten Ausführungs-
form, daß die Überbrückungselemente 30 verschiebbar
an den Querstreben 16 des Torblattelements 10 festleg-
bar sind. Dazu sind an den Querstreben 16 des Torblat-
telements 10 Führungselemente 100 befestigt. Die Füh-
rungselemente 100 sind in Form von U-Profilen mit ei-
nem an den Querstreben 16 anliegenden Verbindungs-
schenkel und zwei sich ausgehend von einander entge-
gengesetzten Rändern des Verbindungsschenkels in
senkrecht dazu verlaufenden Ebenen erstreckenden Au-
ßenschenkeln ausgeführt. Die dem Verbindungsschen-
kel abgewandten Ränder der Außenschenkel sind auf-
einander zu abgebogen, so daß das U-Profil eine mit
Ausnahme eines zwischen den dem Verbindungsschen-
kel abgewandten Rändern der Außenschenkel gebilde-
ten Schlitzes geschlossene Kammer bildet, wie beson-
ders deutlich in Fig. 3b) zu erkennen ist.
[0034] Zur Befestigung der Führungselemente 100 an
den Querstreben 16 sind selbstschneidende Schrauben
110 vorgesehen, welche Bohrungen in dem Verbin-
dungsschenkel durchsetzen, wobei die Bohrungen so di-
mensioniert sind, daß ein Schraubenkopf an dem Mate-
rialbereich anliegt, der an die Bohrungen angrenzt.
[0035] Zur Festlegung der Überbrückungselemente
30 an den Führungselementen 100 sind Schraubbolzen
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120 vorgesehen, welche Bohrungen in den Überbrük-
kungselementen 30 durchsetzen und in Formstücke 122
eingeschraubt sind. Die Formstücke 122 sind in dem in
dem Führungselement gebildeten Kanal aufgenommen.
Bei gelösten Schrauben 120 können die Überbrückungs-
elemente 30 geführt durch die in den Kanälen in den
Führungselementen 100 aufgenommenen Formstücke
21 längs der Führungselemente 100 verschoben wer-
den. Die Überbrückungselemente 30 können durch An-
ziehen der Schraubbolzen 120 an der gewünschten Stel-
le arretiert werden. Bei Anziehen der Schraubbolzen 120
legen sich die Formstücke 122 an die aufeinander zu
abgebogenen Ränder der Außenschenkel der Führungs-
elemente 100 an, was zu einer kraftschlüssigen Festle-
gung der Überbrückungselemente 30 bezüglich den
Führungselementen 100 führt.
[0036] Die Erfindung ist nicht auf die anhand der Zeich-
nung erläuterte Ausführungsform beschränkt. Vielmehr
ist auch an den Einsatz von Überbrückungselementen
in Holzbauweise oder Massivbauweise gedacht. Auch
können erfindungsgemäße Tore mit sogenannten Sand-
wichpaneelen ausgeführt sein, bei denen ein Schaum-
kern zwischen zwei Metallschalen aufgenommen ist.
[0037] Ferner kann die Erfindung auch bei sogenann-
ten Kipptoren mit einstückig ausgeführten Torblättern ge-
winnbringend eingesetzt werden.

Patentansprüche

1. Tor mit einem zwischen einer Schließstellung, in der
es eine durch eine Laibung begrenzte Wandöffnung
verschließt, und einer die Wandöffnung freigeben-
den Öffnungsstellung bewegbaren Torblatt und ei-
ner in der Schließstellung des Torblatts einen Über-
gang zwischen dem Torblatt und der die Laibung
aufweisenden Wand bildenden Übergangsanord-
nung (50), die eine etwa parallel zur der dem damit
zu verschließenden Raum in der Schließstellung ab-
gewandten äußeren Begrenzungsfläche (14) des
Torblatts verlaufende Außenfläche aufweist, da-
durch gekennzeichnet, daß dem Torblatt minde-
stens ein bezüglich dessen äußerer Begrenzungs-
fläche (14) festlegbares Überbrückungselement
(30) zur Überbrückung eines Abstands zu einer äu-
ßeren Wandfläche (80) der die Öffnung aufweisen-
den Wand und/oder der Außenfläche der Über-
gangsanordnung (50) in einer senkrecht dazu ver-
laufenden Richtung zugeordnet ist.

2. Tor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Übergangsanordnung (50) einen bezüglich
der Laibung festlegbaren seitlichen Zargenholm mit
mindestens einer daran befestigten und zur Führung
der Torblattbewegung zwischen der Öffnungsstel-
lung und der Schließstellung dienenden Führungs-
schiene (60) und einer Dichtungsanordnung zum
Abdichten des Übergangs zwischen der äußeren

Begrenzungsfläche (14) des Torblatts und der Über-
gangsanordnung (50) aufweist.

3. Tor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß der Zargenholm einen bezüglich der Laibung
festlegbaren und die Führungsschiene (60) aufwei-
senden Führungsschienenschenkel (52), einen et-
wa parallel dazu verlaufenden Dichtungsschenkel
(54) und einen den Führungsschienenschenkel (52)
mit dem Dichtungsschenkel (54) verbindenden und
vorzugsweise die Außenfläche bildenden Verbin-
dungsschenkel (58) aufweist, wobei sich der Dich-
tungsschenkel (54) ausgehend von dem Verbin-
dungsschenkel (58) in Richtung auf das Torblatt in
der Schließstellung erstreckt.

4. Tor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daß die Außenfläche mit der Wandfläche fluchtet.

5. Tor nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeich-
net, daß der Dichtungsschenkel (54) an seinem dem
Verbindungsschenkel (58) abgewandten Rand eine
zum Aufnehmen eines auch nach Anbringen des
Überbrückungselements (30) in der Schließstellung
an die äußere Begrenzungsfläche (14) des Torblatts
anlegbaren Dichtstreifens (62) ausgelegte Nut (56)
aufweist.

6. Tor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, daß das Torblatt eine
Mehrzahl von bezüglich der senkrecht zu seiner Be-
wegungsbahn zwischen der Öffnungsstellung und
der Schließstellung verlaufenden Schwenkachse
gegeneinander verschwenkbaren Torblattelemen-
ten (10) aufweist.

7. Tor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
daß mindestens ein Torblattelement (10) eine Rah-
menkonstruktion mit mindestens zwei parallel zu
den Schwenkachsen verlaufenden Querstreben
(16) und mindestens zwei, vorzugsweise drei oder
mehr, senkrecht dazu verlaufenden Verbindungs-
streben (18) aufweist, wobei vorzugsweise minde-
stens ein Überbrükkungselement (30) etwa parallel
zu den Verbindungsstreben (18) verläuft und an der
Torblattaußenseite lösbar an mindestens einer
Querstrebe (16) und/oder mindestens einer Verbin-
dungsstrebe (18) festlegbar ist.

8. Tor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens ein Über-
brückungselement (30) verschiebbar bzgl. dem Tor-
blatt (10) festlegbar ist.

9. Tor nach Anspruch 8, gekennzeichnet durch min-
destens ein bzgl. dem Torblatt (10) festlegbares und
sich vorzugsweise etwa parallel zu einer Querstrebe
(16) erstreckendes Führungselement (100), längs
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dem das Überbrückungselement (30) verschiebbar
und bzgl. dem es vorzugsweise festlegbar ist.

10. Tor nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, daß mindestens eine Querstrebe
(16) und/oder Verbindungsstrebe (18) eine Gewin-
debohrung (32) zum Aufnehmen einer das Über-
brückungselement (30) und/oder Führungselement
(116) durchsetzenden Befestigungsschraube auf-
weist.

11. Tor nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, daß mindestens einer Querstrebe
(16) und/oder mindestens einer Verbindungsstrebe
(18) ein sich parallel zur äußeren Begrenzungsflä-
che (14) erstreckender Anlagestreifen zum Anlegen
einer ggf. plattenförmigen Rahmenfüllung zugeord-
net ist und mindestens ein Überbrückungselement
(30) und/oder ein Führungselement (116) an dem
Anlagestreifen festlegbar ist.

12. Tor nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,
daß der Anlagestreifen von einer zum Aufnehmen
einer Befestigungsschraube dienenden Ausneh-
mung durchsetzt ist.

13. Tor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, daß mindestens ein Über-
brückungselement (30) ein Hohlprofil, insbes. Alu-
miniumhohlprofil, mit zwei parallel zueinander ver-
laufenden und jeweils von einer zum Aufnehmen ei-
ner Befestigungsschraube dienenden Ausnehmung
durchsetzten Wandungen aufweist, wobei die Aus-
nehmungen auf einer gemeinsamen senkrecht zu
den Wandungen verlaufenden Geraden liegen.

14. Tor nach einem der Ansprüche 7 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, daß die Länge des Überbrük-
kungselements (30) geringer ist als die Höhe des
Torblattelements (10) in einer parallel zu den Ver-
bindungsstreben (18) verlaufenden Richtung.

15. Tor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ge-
kennzeichnet durch mindestens ein an dem Über-
brückungselement (30) befestigtes Fassadenele-
ment (82).
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